
704 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

1977 11 23 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Dienstrechtsverfahrensgesetz ge­

ändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Dienstrechtsverfahrensgesetz, BGBl. Nr. 
54/1958, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. 
Nr. 298/1960 und 329/1977, wir.d wie folgt ge­
ändert: 

1. § 1 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

,,(1) Auf das Verfahren in Angeleg·enheiten 
des öffentlich-rechtlichen Dienst-, Ruhe- oder 
Versorgungsverhältnisses (im folgenden "Dienst­
verhältnis" genannt) zum Bund, den Ländern, 
Gemeinden und Gemeindeverbänden sind die 
Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsver­
fahrensg,esetzes - A VG. 1950, BGBl. Nr. 172, 
mit ·den nachstehenden Abweichungen anzuwen-
den." ' 

2. § 2 erhält folgen'de Fassung: 

,,zu §§ 2 bis 6 A VG. 1950. 

§ 2. (1) Die Zuständigkeit in Dienstre6tsange­
legenheiten richtet sich nach den einschlägigen 
Gesetzen und Verordnungen. Soweit in diesen 
Rechtsvorsmriften keine Bestimmungen über die 
Zuständigkeit enthalten sind, gelten die Vor­
schriften der folgenden Absätze. 

(2) Die Dienststellen bei den obersten Ver­
waltungsorganen sind als oberstt; Dienstbehörden 
in erster Instanz zuständig. Solche Zuständig­
keiten können mit Verordnung ganz oder zum 
Teil einer unmittelbar nachgeordneten . Dienst­
stelle als nachgeordneter Dienstbehörde über­
tragen werden, sofern dies im Interesse der 
Zweckmäßigkeit, Raschheit, Eipfachheit und 
Kostenersparnis gelegen ist und die Dienststelle 
nach ihrer Organisation und personellen Beset­
zung zur Durchführung der zu übertragenden 
Aufgaben geeignet ist. Im Fall einer solchen 
übertragung ist die nachgeordnete Dienstbehörde 
in erster Instanz und die oberste Dienstbehörde 
in zweiter Instanz zuständig. 

(3) Eine übertragung im Sinne des Abs. 2 
ist im Wirkungsbereich des Bundesministers für 
Landesverteidigung. auch an eine nicht unmittel­
bar nachgeordnete Dienststelle als nachgeördnete 
Dienstbehörde zulässig. In diesem Fall ist diese 
Dienstbehör,de in erster Instanz und der Bundes­
minister für Landesverteidigung in zweiter In­
stanz zuständig. 

(4) Die Durchführung von Dienstrechtsange­
legenheiten, die ihrer Natur nach einer sofortigen 
Erledigung bedürfen oder von untergeordneter 
Bedeutung sind, obliegt dem Vorstand der 
Dienststelle; welche Angelegenheiten dies sind, 
wird durch Verordnung festgestellt. Das Recht 
des Vorstandes der Dienststelle zur Durchfüh­
rung der Dienstrechtsangelegenheiten erstreckt 
sich in diesem Falle auf alle bei der Dienststelle 
in Verwendung stehenden Bediensteten, unab­
hängig davon, ob diese der Dienststelle ange­
hören oder nur zur Dienstleistung zugewiesen 
sind; diese Bestimmung ist insoweit nicht an­
zuwenden, als verfassungs rechtliche Vorschriften 
über die Ausübung der Diensthoheit entgegen­
stehen. 

(5) Welche Dienstbehörde im einzelnen Fall 
zuständig ist, richtet sich bei Bediensteten des 
Dienststandes nach der 'Dienststelle, der der 
Bedienstete angehört. Sofern es SIch um die 
Begründung eines Dienstv,erhältnisses handelt, ist 
für die Zuständigkeit jene Dienststelle maß­
gebend, bei der er die Anstellung anstrebt. Ist 
die Dienststelle nicht gleichzeitig Dienstbehörde, 
so ist jene Dienstbehörde zuständig, zu der die 
Dienststelle auf Grund der Organisationsvor­
schriften gehört. 

(6) Bei Personen, .die aus ,dem Dienstver­
hältnis oder aus dem Dienststand ausgeschieden 
sind und :bei versorgungsberechtigten Hinter­
bliebenen ist zur Entscheidung in Dienstrechts­
angelegenheiten, die aus Tatsachen herrühren, 
die vor dem Ausscheiden aus dem Dienstver­
-hältnis (Dienststand) eingetreten sind, clie Dienst­
behörde berufen, die im Zeitpunkt des Ausschei­
dens des Bediensteten aus dem Dienstverhältnis 
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(Dienststand) zuständig gewesen i~t. Dienstbe­
hörde in Angelegenheiten der pen~ionsrechtlichen 
Geldansprüche ist ,die Dienststelle, die über den 
:Pensionsaufwand verfügt beziehungsweise 'zu 
der auf Grund der Organisationsvorschriftendie 
über den Pensionsaufwand verfügende Dienst­
stelle gehört. Für: Bundesbedienstete, für deren 
Pensionsaufwal1id ein Land aufzukommen hat, 
ist in allen Dienstrechtsangelegenheitendie 
Dienstbehörde im Sinne des ersten Satzes zu­
ständig. 

(7) Wird ein Bediensteter während eines lau­
fenden Dienstlrechtsverfahrens in den Personal­
stand eines anderen Ressorts übernommen, so 
hat die oberste Dienstbehörde jenes Ressorts 
das Verfahren fortzuführen, in 'deren Personal­
stand der Bedienstete übernommen wird. 

(8) Die Abs. 2 und 3 sind auch In 

Fällen der Abs. 6 und 7 anwendbar. 
den 

(9) Läßt sich nach den Vorschriften der Abs. 1 
bis 7 eine zuständige Dienstbehörde nicht er­
mitteln, so ist in Dienstrechtsangelegenheiten des 
Bundes das Bundeskanzleramt in erster und 
letzter Instanz zuständig." 

3. § 9 Abs. 5 erhält folgende Fassung: 

,,(5) Der Vorstand einer Dienststelle, die nicht 
, zugleich Dienstbehörde ist, hat seinen Bescheid 

im Sinne, von § 2,Abs. 4 dieses Bundesgesetzes 
als Dienstrechtsmandat zu erlass:en. über die 
gegen ein solches DienstrecJ;1tsmandat erhobene 
Vorstellung, für die Abs. 3 sinngemäß gilt, ent­
scheidet die vorgesetzte Dienstbehörde." 

4. Die Abs. 2 und 3 'des § 13 haben zu lau­
ten: 

,,(2) Zur Aufhebung und Abänderung gemäß 
Abs. 1 und ~mäß § 68 Abs. 2 A VG. 1950 
sowie zur Nichtigerklärung gemäß § 68 Abs. 4 
A VG. 1950 1std,i,e oberste Dienstbehörde j,enes 
Ressorts zuständig, dessen Personalstand der 
Bedienstete, auf den sich ,das Verfahren bezieht, 
im Zeitpunkt der Erlassung des Bescheides im 
Sinne des § 68 A VG. 1950 angehört oder im 
Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Dienst­
stand beziehungsweise Dienstverhältnis angehört 
hat. ' 

(3) Zur Erlassung von Bescheiden im Sinne 
des Abs. 2 ist, soweit es sich um pensionsrecht­
liche Geldansprüche handelt, jene Dienststelle 
zuständig, die in ,diesem Fall in oberster Instanz 
über den Pensionsaufwand verfügt." ' 

5. Die bisherigen Abs. 3 und 4 des § 13 sind 
als Abs. 4 und 5 zu bezeichnen. 

6. § 18 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) Mit der Voll ziehung dieses Bundesgesetzes 
ist die Bundesregierung betraut. Die Erlassung 
vOn Verordnungen im Sinne von § 2 Abs. 2 
und 4 obliegt hinsichtlich jener Bediensteten, 
deren Dienstrecht in die Gesetzgebungskompe­
tenz ,der Länder fällt, den Landesregierungen." 

Artikel II 

Mit der Vollziehung ,dieses Bundesgesetzes ist, 
soweit 'es sich nicht um Angelegenheiten handelt, 
die gemäß § 18 Abs. 2 ·1n die Ges,etz,gebungskom­
petenz ·der Länder' faU,en, J~eBt1ndesregJierung be­
traut. 

Erläuterungen 

Die im Entwurf vorliegende Novelle zum 
Dienstrechtsverfahrensgesetz, BGBl. Nr. 54/i958, 
verfolgt zum einen das Ziel, im Bereich des 
Bundesministeriums für Landesverteidigung die 
Einrichtung von nachgeordneten Dienstbehörden 
zu ermöglichen (§ 2 Abs. 3). Des weiteren soll 
durch sie die Zuständigkeit in bestimmten Fällen 
(Ressortwechsel während eines laufenden Ver­
fahrens, Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis 
oder aus dem Dienststand) klargestellt werden. 
Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung 
und der damit verbun'denen Kostenersparnis soll 
durch die Novelle die Zuständigkeit zur Entschei­
dung über pensionsrechtlicheGelda~sprüche 
ausnahmslos jener Dienststelle übertragen wer-

den, die auch" über den Pensionsaufwand ver­
fügt (§ 2 Abs. 6). Schließlich sollen durch die 
Novelle ,die Bestimmungen des § 2 Abs.1 
KRegelungder Zuständigkeit) der durch die 
Bundesverfassungsgesetze BGBl. Nr. 215/1962 
und 316/1975 geänderten Rechtslage angepaßt 
werden. 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfes 
wird erläutert: 

ZuZ.l: 
§ 1 Abs. 1 spricht ~n seiner geltenden Fas­

sung von den öffentlich-rechtlichen Dienst-, 
Ruhe- oder Versorgungsverhältnissen zum Bund, 
den Ländern, Bezirken und Gemeinden. Nach 
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der bestehenden Rechtslage können Dienst-, 
Ruhe- oder Versorgungsverhältnisse nur zum 
Bund, ,den Ländern, Gemeinden und Gemeinde­
verbänden bestehen. ,§ 1 Abs. 1 soll daher 
entsprechend angepaßt werden. 

Zu Z.2: 

§ 2 Abs. 1: 

Der § 2 Abs., 1 'enthält die Formulierung 
". .. und die Zuständigkeit nicht nach' § 3 des 
Lehrerdienstrechts-I).ompetenzgesetzes.'. . zu 
regeln ist." § 3, des Lehrerdienstrechts~Kompe­
tenzgesetzes, BGBl. Nr. 88/1948, sah vor, daß 
die Zuständigkeit zur Ausübung der Diensthoheit 
der Bunldesländer durch Landesgesetz zu regeln 
ist. Soweit die Schulaufsichtsbehörden des Bundes 
die Schulaufsicht über die im§ 2 des ,genannten 
Gesetzes angeführten Schulen ausübten, war in 
den Landesgesetzen zu bestimmen, daß diese 
Behörden zur Mitwirkung an verschiedenen 
di·enstl'ech .. ti1idJ.len Maßnahmen {z. 'B. AnsteHung, 
Versetzung, Beförderung) heran:zu~iehen sind. 
Durch ,die Bundesverfasmngsgesetze BGBl. Nr. 
21?/1962 und 316/.1975 wurde die Zuständig­
keIt auf dem GebIet des Schulwesens in den 
Art. 14 und 14 a B-VG geregelt und das 
Lehrerdienstrechts-Kompetenzgesetz außer Kraft 
gesetzt. Der Hinweis auf das Lehrerdienstrechts­
Kompetenzgesetz im § 2 Abs. 1 des Dienstrechts­
verfahrensgesetzes kann somit entfallen. 

§ 2 Abs. 3: 

.. § 2 Abs. 2 des Die~strechtsverfahrensgesetzes 
raumt den obersten Drenstbehörden aus verfah­
rensökonomischen Gründen die Möglichkeit ein, 
Zuständigkeiten in Diensttechtsangelegenheiten 
ganz o.der zum Teil an unmittelbar nachgeord­
'nete DJensts'llellerr als ,nachgeo,r,dnete Dienstbehör­
den zu ü>bertrag.en, sofern ,diese Di'6nststellen nach 
ihrer Organisa:t~on und pel's~nellen Besetzung zur 
I?urchf~hrung der zu übertra:gendenAufogaben ge-
ergnet smd. , 

Im Wirkungs~ereich des Bundesministers für 
Landesvertei1digung konnte von di'eser Bestim­
mung ,in Ermangelung der en~p1'iechenden organi­
sa-tari:schen (die hier l1'icht näher ,erläutert werden 
können) und personellen Voraussetzungen kein 
Gebrauch gemacht werden. Um aber das Dienst­
rechtsverfahren dennoch. möglichst zweckmäßig 
durchführen zu können, ist es erforderlich, 
für diesen Bereich die übertragung von Zu­
ständigkeiten auch an Dienststellen vorzu­
sehen, die !der obersten Dienstbehörde nicht 
unmitt.elbar nachgeordnet sind. Dieser Lösung 
steht Jedoch § 2 Abs. 2 des Dienstl'echtsver­
fahrensgesetzes in seiner gegenwärtigen Fassung 
entgegen, da nur "unmittelbar" der obersten 
Di~nstbehörde nachgeordnete Dienststellen als 
nachgeordnete Dienstbehörden lein~erichtet wer­
,den dürfen. 

3 

Es soll daher, wie im Art. I Z. 1 (§ 2 Abs. 3) 
des vorliegenden Gesetzesentwurf'es vorgesehen, 
den besonderen Erfordernissertder miIi'tärischen 
Komr~1andostruktur und der Heeresorganisation 
dadurch Rechnung getragen werden, daß im 
Wirkungsbereich des Bundesministers für Lan­
desverteidigung eine übertragung von Zustän­
digkeiten auch an Dienststellen erfolgen darf, 
die der obersten Dienstbehörde nicht unmittel­
bar nachgeordnet sind. 

§ 2 Abs. 6: 

Durch diese Bestimmung soll eindeutig klar­
ge~tellt 'weiden, welche Stelle in Dienstrechts­
angelegenheiten für scilchePersonen zuständig 
ist, deren Dienstverhältnis beendet wurde oder 
die sich in Pension befinden. Zuständig soll die­
jenige Dienstbehörde sein, die ,im Zeitpunkit der 
Beendigung des Dienstverhältnisses oder der 
Pensionierung des Bediensteten zuständig gewesen 
ist. Handelt es sich jedoch um pensionsrechtliche 
Geldansprüche (d. h. alle : Geldansprüche, die 
sich aus dem Pensionsgesetz 1965, BGBl. 
Nr. 340, herleiten, wie z. B. Geldansprüche 'der 
ßeamten des Ruhestandes, der Hinterbliebenen, 
der Angehörigen eines entlassenen Beamten, der 
ehemaligen Beamten des Ruhestandes), so soll 
ausnahmslos die Stelle zuständig sein, die über 
den Pensionsaufwand verfügt. Dies soll, wie 
in der Einleitung erwähnt, der Verwaltungsver­
einfachung diene~ und zu einer Kostenerspar­
nis führen. 

§ 2 Abs. 7: 

Für den Fall der übernahme eine Bediensteten 
in den Personalstand eines an'deren Ressorts 
während ,eines laufenden Dienstrechtsverfahrens 
war bisher nicht vorgesorgt. Nach der im EIit­
wurf vorliegenden Bestimmung soll das Ver­
fahren die oberste Dienstbehörde jenes Ressorts 
fortführen, in dessen Personalstand der Be­
dienstete übernommen wurde. Nach der Bestim­
mungdes Abs. 8 ,soll jedoch auch in dilesem 
Fall § 2 Abs. 2 und 3 gelten, das heißt, daß in 
den in der Dienstrechtsverfahrensverordnung 
1969, BGBl. Nr. 377, genannten Angelegenheiten 
~ie im neuen Ressort (gegebenenfalls) einge­
rrchtete nachgeordnete Dienstbehörde das Ver­
fahren fortzuführen hat. Die Formulierung 
"fortführen" soll zum Ausdruck bringen, daß 
das Verfahren nicht neu zu beginnen hat, son­
dern nachdem Stand und in jener Instanz fort­
zusetzen ist, in dem es sich zum Zeitpunkt des 
Ressortwechsels befindet. Befand sich das Ver­
fahren z., B. in dem Ressort, dem der Be­
dienstete vorher angehörte, bereits in zweiter 
Instanz, so ist es im neuen Re~sort auch in 
zweiter Instanz fortzuführen. 

Die Abs. 2, 4 und 5 des, § 2 enthalten keine 
inhaltliche Änderung. Es handelt sich um die 
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4 704 der .Beilagen 

früheren Abs. 2, 3 und 
der übersichtlichkeit ~in 
aufgenommen wurden. 

4, die aus Gründen des Ausscheidens aus dem Dienstverhältnis 
den Gesetzes'entwurf angehört hat, soll dies~ Schwierigkeiten be­

gegnen. Aus Gründen der Verwaltungsverein­
Die Abs. 8 und 9 (früher Abs. 6 und 7) 

halten Änderungen der Zitate. 

ZuZ.3: 

ent- fachung soll jedoch die Zuständigkeit bei pen­
sionsrechtlichen Geldansprüchen jener Dienst-' 
behörde ühertragen werden, die in ,dem konkre­
ten Fall in oberster Instanz über den Pensions-

Es soll lediglich eine Änderung der Zitate er- aufwand verfügt oder zu verfügen hätte. Die 
folgen. vorliegende Bestimmung soll somit ähnlich dem 

ZuZ.4: 
Nach geltendem Recht ist zur Aufhebung, Ab­

änderung und zur Erklärung der Nichtigkeit 
die "zuständige oberste Dienstbehörde" berufen. 
Mangels näherer Determinierung der "zuständi­
gen" Dienstbehörde gibt es in der Praxis, vor 
allem in jenen Fällen, in denen der ehemalige 
Beamte aus dem Dienstverhältnis ausgeschieden 
ist, häufig Auslegungsschwierigkeiten. Die Be­
stimmung, daß die oberste Dienstbehörde jenes 
Ressol'ts zuständig sein soll, dessen ,P,ersonalstand 
der Bedienstete angehört oder zum Zeitpunkt 

§ 2 Abs. 6 gestaltet werden. Wegen der beson­
der,en Art der hier vOl'gesehenen verfahrensrecht­
lichen Maßnahmen (AufheJbung, Abänderung und 
Nbchtigerklärrung von ber,eitJs rechtskräftigen Be­
scheiden) soll jedoch indLesen Fällen immer die 
oberste Dienstbehörde zuständig s,ein. 

ZuZ.5: 

Es soll lediglich eine Änderung der Absatz­
bezeichnung erfolgen. 

ZuZ.6: 

Es soll eine Änderung des Zitates erfolgen. 
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